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Satzung zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung für den Bache-
lorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Bergakademie Freiberg 

 
Vom 28.08.2009 

 
Auf der Grundlage von § 13 Absatz 4 Satz 2 i. V. m. § 35 Absatz 1 Satz 2 und § 34 
sowie § 13 Absatz 4 Satz 2 i. V. m. § 36 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die Hoch-
schulen im Freistaat Sachsen (SächsHSG) vom 10. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 
900) hat der Fakultätsrat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der Techni-
schen Universität Bergakademie Freiberg im Benehmen mit dem Senat für den Ba-
chelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen folgende Änderungssatzung be-
schlossen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Prüfungsordnung 

1. Im Prüfungsplan wird der Wahlpflichtbereich BWL, VWL und Recht wie folgt ge-
staltet: 

Wahlpflichtmodule (BWL, VWL, Recht) 
Es sind Module im Umfang von 18 Leistungspunkten aus folgenden Modulen zu wäh-

len:*** 

Modul 

Art der Prü-
fungsleistung 
und Prüfungs-

vorleistung 

Dauer 
in min.

Ge-
wichtg 
inner-

halb des 
Moduls 

Besondere Zu-
lassungsvoraus-

setzungen 
LP 

Grundlagen des Marketing KA 90 1 Keine 6 
Unternehmensführung/ 
Organisation 

KA 90 1 Keine 6 

Bilanzierung KA 90 1 Keine 6 
Öffentliches Recht  KA 90 1 Keine 6 
Grundlagen der Wirt-
schaftspolitik II 

KA 60 1 
Grundlagen der 
Wirtschaftspolitik I

3 

Weitere BWL- und Rechtsmodule, die die Prüfungsordnung des Diplomstudienganges 
Betriebswirtschaftslehre in der jeweils geltenden Fassung für das Hauptstudium eröff-
net.** Die Art, die Dauer und die Gewichtung der PL und gegebenenfalls PVL sowie die 
Zahl der zu erwerbenden Leistungspunkte sind in der Prüfungsordnung des Diplomstu-
dienganges Betriebswirtschaftslehre in der jeweils geltenden Fassung geregelt. In der
Prüfungsordnung des Diplomstudienganges Betriebswirtschaftslehre festgelegte beson-
dere Zulassungsvoraussetzungen gelten nicht für den Bachelorstudiengang Wirtschafts-
ingenieurwesen. 
 

 
Artikel 2  

Änderung der Studienordnung 
1. Im Studienablaufplan wird im Wahlpflichtbereich BWL, VWL und Recht die Formu-

lierung „Studiengang Betriebswirtschaftslehre“ durch die Formulierung „Diplom-
studiengang Betriebswirtschaftslehre“ ersetzt. 

2. Im Studienablaufplan wird der Titel des Moduls „Grundlagen Marketing“ in „Grund-
lagen des Marketing“ geändert.  



3. Im Studienablaufplan wird der Titel des Moduls „Öffentliches Recht I und II“ in „Öf-
fentliches Recht“ geändert. 

 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der TU Bergakademie Freiberg in Kraft. Sie gilt für alle Studie-
renden, die nach der Prüfungs- und Studienordnung des Bachelorstudienganges 
Wirtschaftsingenieurwesen vom 26. September 2007 (Amtliche Bekanntmachungen 
der Technischen Universität Bergakademie Freiberg Nr. 29 vom 28. September 
2007) studieren. 

 

 
Diese Änderungssatzung wurde ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakul-
tätsrates der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 09.06.2009. Sie wurde vom 
Rektoratskollegium der TU Bergakademie Freiberg mit Beschluss vom 17.08.2009 
genehmigt. 
 
 
 
Freiberg, den 28.08.2009 
 
 
 
gez.: 
 
Prof. Dr.-Ing. Bernd Meyer 


